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Entscheidungen des II. Zivilsenats
Zur Haftung des Liquidators einer 
GmbH

a) § 73 Abs. 3 GmbHG ist kein Schutzge-
setz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB.

b) Ein Liquidator einer GmbH, der bei 
der Verteilung des Gesellschaftsver-
mögens an die Gesellschafter eine 

Verbindlichkeit der Gesellschaft gegen-
über einem Gläubiger nicht berücksich-
tigt hat, ist dem Gläubiger analog § 268 
Abs. 2 Satz 1, § 93 Abs. 5 AktG unmit-
telbar zum Ersatz bis zur Höhe der ver-
teilten Beträge verpflichtet, wenn die 
Gesellschaft bereits im Handelsregister 
gelöscht ist. 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 13. März 2018 - II ZR 158/16 

Zur Auslegung des Gesellschafterbe-
schlusses einer Publikumspersonen-
gesellschaft

Der Beschluss einer Publikumspersonen-
gesellschaft ist nach seinem objektiven 
Erklärungsbefund auszulegen.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 6. März 2018 - II ZR 1/17 

Zur Liquidationsgesellschaft

Wird eine Publikumsgesellschaft bürger-
lichen Rechts nach einer Kündigung vor 
Eintritt der Kündigungswirkung aufgelöst, 

scheidet der kündigende Gesellschafter, 
sofern dem Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes entnommen werden kann, nicht 
aus, sondern verbleibt in der Liquidations-
gesellschaft.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 6. Februar 2018 – II ZR 1/16
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Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen 
anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen In-
formationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren  
Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle. 
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